
DR. FRANZ LöSCHNAK 
BUNDESMINISTER FüR INNERES 

n ... ~fSJ,der Beilagen zu den Stenographischen Prot0K.c:!I:!! 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

Zahl 50 115/R15-TT/?'/92 W i. ml I am 6.. F () b H r 1992 

An den ,ß.(()(fIAB 

1992 ... 020 ~ 0 
zu /&J'f'lOJ 

Präsidenten des Nationalrates 
Dr. Heinz FISCHER 

Parlament. 
.lQ 1. ~ __ .. lV.._~D. 

DiA Ahgeordneten zum Nationalral Rudolf ANSCHOßER, Freunde und 

F'rHundinnpn hahon am 1R. Dw/'ombor 1991 unLor dor Nr. 2174/.1 an mi.eh 

AinE-~ schriftlich(~ parl;ummlarische Anfrage helreffmHl .. titHH·grjff{~ 

(tor Pol i'loi IIn(l G()ndarm()ri.(~ (Ahm(~t DTKMF.)" gori.chU)L I dU~ f()lgon<i(~n 

Wortl Rut hat.: 

"1. Wie' lau1.e't d(~r P()li/.(db(~r:icht iibHr nachst(~hen<l 
mit n n t "m 1 0 P f 0 r 11 n d 0 r t san gilb 0 b (-) 'I. 0 i. eh not 011 V () l' f all ? 

?. Wurc1f' gPg0.T1 :in diesen Vorfall v(!rw:ick(dt.e BAamt.e Slraf-' 
an 7. A i g (~ n r s t öl t tot ? 

3. Falls Slrafvorfahr(m gegHn in den Vorfall vt!rwi(:kelLf~ 
Boamto sl.attfa.ndnn, WIO ondnl.l~n dios(~ V(-)rfahl'on in 01'­
st.nr, wip in zWH:it.(~r Instanz? 

4. Falls (~S rocht.skriift.igo Vorurt(d lung(!Il von :in cliosH VEH'­
f ahrc'n v(~rw i ck(~ 1 Ln Boam Lon ~ab 1 wo 1 dw d i. ons L rech L 1. i. dwn 
KonsP<l'IPn7.<!n WUrdE!Tl g(~:I.og(!n. 

!'i. Fa 11 s es '7.11 V(~rso l '7.ungon von Bnamton kam 1 i. n wo 1. dw 
rni<;sariat.o tl/.W. Gendarm(·!ric)poston (!rfolgu·m dies(~? 

KOIl\-

R. WlIrd<'n gc)!!('n <Jf'n B(~sch~()rd()fiH}r(~r: i.ln Zusilmmonhang mi t . dnr 
S1.rnf,H1ZPleC' . gegon dl(~ Pol li'.eltwaml.<m sLrafr(~(;hl.l1chH 
Sc h r I. t. I. () (\ 1 n ge TC! I. t f~ t. ? 

7. Bp j (\ he~nc1(!n f Cl] 1 s: Nach we 1 ehen ßH S Li rmnuIlg(~n dos S {, rafge-
s(~t'lhllch(~s wlIrd(~n stt'afrochLli.cho Schritte g(·~gnn aon 
Re·' s chwprcl f~ fO hrnr (~'j ngo 1 <d t. c~ t ? 

R. WtJr(h~ gnl1pr\ (~inon <tor tH)schuldigton Bearnt.on bero:iLs Hin­
mal n1.n l1iszipl inarv()rfahr(')J\ oi.ngoloilol? Wonn ja, warum 
und wie! f~rJ(lol.C! d:i(!s? 

Or L: W ion r ,ands t raß() (Roc}l\ls Mal'k I. ) 
Bolroff(-m: Ahmot. Dikme 
V () r f all: Na eh t. v () m 3. Cl u f cl <m 4. 9 . .1 99.1 
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Aufgabe der Sicherh~ilspxekulive ist es, die Rechtsordnung in den 

Bere i chen durchzuse t zen, in denen der Gese t zgeber dies im I n.t eres se 

der A]lgemeinh~jt vorgesehen hat. Die Sicherheitsexekutive hat 

daher vor allf'm das Leben, die Gesundheit und das Eigentum der 

BUrgerzu schUtzen, sowie die Freiheit und den Frieden in der Ge­

meinschaft Zll gf'währleisten; die Tatsache, daß ihre Arbeit und 

damit selbstverständlich auch ihre Fehlleistungen im Einzugsbereich 

besonders sensibler und schUtzenswerler GUter, wie jener der persön­

lichen Frf'iheit und der körperlichen lJnversehrtheit, geleistet 

wird, macht es erforderlich, bei Ausbildung und DienstaUfsicht 

ständig bemüht zu sein, damit die Effizienz der Sicherhei.tsbehörden 

gewahrt. und doch die Belastung der Betroffenen durch Grundrechtsein­

griffe so gering wie möglich gehalten werden kann. 

Tch bin daher seit. Übernahme der Verantwortung im Innenressort 

bestreht, Vorwürfe, die gegen Beamte erhoben werden, rasch und 

unvore i ngnnommf"!ß prU ffm zu I as sen, dami tunwahre Anschu 1 cli gungen so 

schnell wie möglich als solche erkannt und Beamte, die sich Fehllei­

s t ungFO'n zn Schn 1. den hahen kommen las sen, zur Veran twor t ung gf~7.ogen 

werden. Dies hRt. auch die Vo]]{sanwaltschaft besLätigt, indem sie in 

ihrem Bericht Rllsgefiihrt hat, <laß im Innenressort im Falle von 

MißhandlungsvorwiirfFO'n die "ohj(~ktiv erforderlichen si.cherheitsbe­

hördlichen Erhebungen durchgefiihrl werden." 

Das EuropäischFO' Komitee zur Verhinderung der Folter und der un­

menschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung hat in 

seinem der österreichischen Bundesregierung erstaLteten Beritht 

eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Soweit diese kurzfristig ver­

wirkli~ht werden konnten, ist dies bereits geschehen. Insbesondere 

wurde dem seU August 1.990 f)ingefUhrtp-n "Informati.onsblatt für 

festgenommene ErwRchsene" ain Dokllmentationsteil ("Haflbericht") 

angeschlossen, der allFO' wichtigen Umstände der Anhaltung eines 

Fastganommenen enthält; 

es werden folgenda Fakten festgehalten: Zaitpllnkt und Grund dar 

Festnahme, Information des Angehaltenen über seine RecllLe, Verstän­

djgung einer Vertrauensperson und eines Rechtsbeistandes, allfälli-
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ge Kontaktaufnahme mit dem Rechtsbeistand auf der Dienslstelle, 

Vers t än<1 i gung dnr konsul ar i. s chen Vf-)r t re t ungs behörde, 7.e i tpunk t und 

Umst.äncle cler Einv(~rnahmp, 7.ei Lpunkl und Ergebnis einer ärzll ichf>n 

Untersuchung, 7.elt.en der Verpflegung. Dies erlei.chtert es, auch 

später noch Einzelheiten einer Anhaltung zu rekonstruieren und 

gegebenenfalls ungerechtfertigten Vorwürfen auf gesicherter Grundla­

ge ent.gegenzut.ret.en. 

Das Europäische Komit.ee zur Verhinclerung der Foller und der un­

menschl lchen oder erniedrigf-mden Behandlung oder Bestra.fung hdt 

besonclers betont, claß eine professionelle Ausbildung die wichtigsle 

Voraussetzung für die Verhinderung von Polizeiübergriffen sei. Da 

sich cliese Einschät.zung mit me:iner Überzeugung von der Notwenelig­

ke i t e j ner fund i er ten Aus - und We i tf.~rb i 1 dung all er Mi. tarbe i ter 

deckt, war ich best.rebt., elie Schulung gerade im sensiblen Bereich 

der Menschenrechte auszubauen. Im übrigen wi.rd der permanente Wei­

t.erbilclungsprozf'ß aller Ressort.angehörigen durch die Einrichtung 

entsprechender Bildungsstätten und Bildungsangebote sichergestellt. 

Ztlr Frage einer externen Kontrolle strafrechtlich nicht relevanten 

Beschwerdevorbringens verweise ich darauf, daß der 6. Teil des am 

1. Mai 1993 in Kraft tretenden Sicherheitspolizeigesetzes, BGBl.Nr. 

566/1991, einen 11mfassenden Rechtsschutz für den Bereich sicher­

heitspolizeillchen Handelns vorsieht. Hiebei wird es einem "Tribu­

nal" im Rinne cler Europäischen Menschenrechtskonvention, nämlich 

dem tJnrtbhänglgen Verwaltungssenat, zukommen, letztlich über Be­

schwer<1en von Bürgern, die sich von einem Organ des öffentlichen 

Richerheitsdienstes pflichtwidrig behandelt ftihlHn, zu Hntscheiden. 

Damit. konnte die von mir von Anfang an angestrebte externe ßeschwer­

dekontrolle verwirklicht werden. 

Die routinem;}Rige ärztliche Untersuchung eines Menschen unmittelbar 

nrtch seiner Festnahme ist grllndsätzlich erst nach Uberstellung zu 

einer Richerheit.sbehörde möglich. Darüber hinhaus ist über VBrlan­

gen des Fest.genommenen, wenn er Verletzungen aufweist, die im Ver­

lauf einer Amtshandlung entstanden sein könnten, umgehend eine 
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ärzt.lic:he Untersuc:hung vorzunehmen. Im "Informationsblatt für fest­

genommene FrwRchsene" wird der Betroffene schließlich darauf hinge­

wiesen, daß er das Recht hat, zur amtsärztlichen Untersuchung einen 

Arzt seiner Wahl beizuziehen. 

Insgesamt. ist somit ein ausgewogenes Paket an Maßnahmen verwirk­

licht oder in die Wege geleitet worden, das einerseits der Sicher­

heitsexekutive die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglicht und anderer­

seits dem Bürger vor ungerechtfertigter Polizeigewalt Schutz ge­

währt.. 

Tm einzelnen fOhre ic:h zur vorliegenden Anfrage aus; 

Zu Frage 1: 

Am 4.9.1991, um 00.10 Uhr, bemerkte die Besatzung des Streifenkraft-

wagens "Ciisar 1." tn Wien 3., Landstraßer Hauptstraße vor Ordnungs-

nummer 57 zwei Personen, die mit Plast.iksackerln stadtauswärts 

gtngen. Bei Anstchttgwerden eIes POlizeifahrzeuges ergriffen beide 

Miinner die Fllicht Rtchtung Rochusgasse. Aufgrund dieses Verhaltens 

nahmen die Beamten das Vorliegen einer gerichtlich strafbaren Hand-

lung an, und einer von ihnen lief dem nunmehrigen Beschwerdeführer 

zu Fuß nach, wohei er ihn mehrmals zum Sl(~henbleiben aufforderte. 

Der Angesprochene lief allerdings weiler und warf in der Rochusgas-

se in Höhe Ordnllngsnummer 2 das mitgeführle Plastiksackerl hinter 

ein Aut.o. Um seinem Kollegen seinen Standort. mitzuteilen, gab der 

Beamten in weiterer Folge einen "Signalschuß" aus seiner Dienstpi-

stole ah, wobei er den I.auf senkrecht nach oben hielt. Der Beschwer-

defiihrer lief zwisc:henzettig wetter, und der verfolgende Beamte 
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verlor ihn bei der Sechskrügelgasse kurzfristig aus den Augen. 

Kurze Zeit sp~ter nahm der Beamte - nach Abgabe eines neuerlichen 

~Signalschusses~ - den Beschwerdeführer an der Kreuzung Sechs-

krügelgasse/tJngargasse wieder wahr und forderte ihn mit den Worten: 

~Ha]t. st.ehenbleiben, Pol:izei!~ zum Stehenbleiben auf. In der Ungar-

gasse vor Ordnungsnummer 25 war der Beschwerdeführer plötzlich 

verschwunden, Der Beamte ersuchte Gäste eines in der Nähe befindli-

chen Lokals um Vprst8.ndigung der Poltzei. Kurz darauf traf der 

Streifenkraftwngen ~Adler lOO~ mit zwei Mann Besatzung am Vorfalls-

.... :~.~.~.i~.~""p-i.)enmt.en begannen nun unter den abgestell ten Fahrzeugen 

nach dem Beschwerdeführer zu suchen. Unter einem VW-Bus, der in der 

·Ungargasse vop' Ordnungsnummer 23 abgestellt war, nahmen sie den 

Gesuchten wahr, Finer der Beamten sicherte mit gezogener Dienstwaf-

fe den Auf f i nrlungsor t und ei. n anderer forder te dfm Beschwerde führer 

-~uf, unt.er dem FahrzAug hervorzukommen. Da dieser Aufforderung 

ntcht Folge geleistet wurde, erfaßte etner der beiden Beamten d(~n 

Beschwerdeffihrer beim Kragenaufschlag und zog ihn unter dem Fahr-

zeug hervor, Da der Beschwerdeführer mt t. den Armen 11m s i.ch schlug 

und Widerstand leistete, wurden ihm Handfesseln angelegt und die 

Festnahme ausgesprochen. Der Festgenommene wies zu diesem Zeitpunkt 

eine Rißquetsrhwunde oberhalb des linken Auges auf. Nach Oberstel-

Jung in rlClS Be7.irkspoJizeikommissariat Wien-Landstraße wurden dem 

Mann gegen 00.40 Uhr die Hnndfesseln abgenommen. Die Besatzung 

eines rler an dpr Suche beteiligten Streifenkraftwagen stellte in 

/ 

"'< 
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der ~wischen~eit das weggeworfene Plastiksackerl, in dem sich diver­

se Plakate mit türkischer Aufschrift befanden, sicher. Im Bereich 

des Rochusmarktes wurden ~wei Plakate des gleichen Inhalte~. die an 

Lichtmasten aufgeklf'bt waren, festgestellt. Einem wetteren an der 

Fahndung bf'tel 1 igten Bf'llmten gelang es zwiscbenzei Lig auch den 

zweiten geflUchtf'ten Mann fest~llnehmen. 

Am Bezirkspolizeikommissariat Wion--Landslraße wurde der erste der 

belden festgenommenen Männer - wie sich später herausstellte, han­

delte es sich bei ihm um den türkischen Staatsangehörigen Ahmet 

DIKMF. - über seine Vf'rletzung über dem linken Auge befragt. Der 

Mann gab an, daß er von einem Poli~isten geschlagen worden sei, und 

~war, als er sich unter einem Auto versteckt halle. Weiters sei er 

mit den Füßen von einen Beamten getreten worden. DIKME bezeichnete 

einen der am Kommissariat anwesenden Beamten als Täter. DIKME wurde 

in weitere Folge in das Rudolfspital gebracht und nach ärztlicher 

Versorgung gegen 02.00 Uhr in das Bezirkspolizeikommissariat Wien­

Landstraße rilckiibf'rstellt. 8eitens des Polizeiamtsarztes wurde 

aufgrund der Ambulanzkarte eine Augapfelprellung links und eine 

Rißquet.schwunde an der 1 inkrm Augenbraue diagnostiziert. 

Die über DIKMF. vf'rhängte Haft wurde geg(~n 02.15 Uhr aufgehoben. da 

noch vor seiner Einlieferung in das Spital der ~entraljournaldiensL 

versehende Bf'amte des rechlskundigen Dienstes verfügte, daß eine 

Abgabe in den Arrest nur dann erfolgen soll, wenn die Identttät des 
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Festgenommenen nicht festgestellt werden kann; dia Identität des 

Beschwerdeführers wurde im Krankenhaus aufgrund eines Führerschei­

nes eru i er t. Gegen 02.35 Uhr wurde DIKMF. von dem mi t tl erwe i 1 e ver­

st~ndigten Parmanenzoffizier zu der behaupteten Mißhandlung kurz 

befragt., wobei nIKMF. hiezu neuerlich angab, daß er von einem Sicher­

hei tswachebf'f'lmten durch einen Faustschlag auf das I inl<a Auge ver­

letzt worden sei. NAhe re Angabe verweigerte er ~ann mit der Begrün­

dung, daß er aufgrund seinE=!r VE=!rletzung. noch zu benommen sei. 

Zu FragE=! 2: 

Gegen die in diesen Vorfall verwickelten Beamten wurde Strafanzeige 

erstattet. Das Verfahren ist derzeit bei der Staatsanwaltschaft 

Wien anhAngig. 

Zu Frage 3: 

Ertibrigt sjch im Hinblick auf Frage 2. 

Zu Frage 4: 

F.rübrigt. sich im Hinblick auf diH Fragen 2 und 3. 

Zu Frage 5: 

Bis zum gegenwArtigen Zeitpunkt ist es in dieser Angelegenheit zu 

keinen Versetzungen gekommen. 
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Zu Frage 6: 

Nein. 

Zu Frage 7: 

Erübrigt sich im Hinblick auf Frage 6. 

Zu Frage R: 

Nein. 
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